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In dieser Broschüre werden ausführlich alle prozeß
rechtlichen Entscheidungen dargestellt, die vom Un
tersuchungsorgan im Ermittlungsverfahren getroffen 
werden können. Die Verfasser erörtern die Vorausset
zungen und den Inhalt der Schlußentscheidung bei der 
Einstellung des Ermittlungsverfahrens (S. 18 bis 61), 
bei der Übergabe der Strafsache an ein gesellschaft
liches Gericht (S. 62 bis 71), bei der vorläufigen Ein
stellung des Ermittlungsverfahrens (S. 72 bis 95) und 
bei der Übergabe der Sache an den Staatsanwalt (S. 96 
bis 104).
Zu begrüßen ist, daß die Broschüre auch auf solche 
Fragen eingeht, die in der Praxis im Zusammenhang 
mit den Schlußentscheidungen auftreten, wie z. B. die 
Rehabilitierung des Beschuldigten bei der Einstellung 
des Ermittlungsverfahrens nach § 141 Abs. 1 Ziff. 1 oder 
2 StPO, die Maßnahmen der Untersuchungsorgane nach 
der vorläufigen Einstellung des Ermittlungsverfahrens 
auf der Grundlage des § 143 Ziff. 2 StPO, die Besonder
heiten des Abschlusses des Ermittlungsverfahrens 
beim Tod des Beschuldigten sowie die Pflicht zur Be
nachrichtigung von Beschuldigten, Geschädigten und 
anderen Personen.
Im Anhang enthält die Broschüre zahlreiche instruk
tive Muster aller Arten von Schlußentscheidungen so
wie der verschiedenen Benachrichtigungen und ein 
farbig gestaltetes Flußdiagramm, das zur richtigen 
Entscheidungsfindung beim Abschluß des Ermittlungs
verfahrens beiträgt.
In den Mustern der Mitteilung an den Beschuldigten 
über die Übergabe der Sache an die Konflikt- oder 
Schiedskommission (S. 127 und 132) erkennen die 
Autoren dem Beschuldigten ein Beschwerderecht gegen 
die Übergabe der Strafsache an das gesellschaftliche 
Gericht zu. Es wäre richtig gewesen, wenn sie diese 
Auffassung begründet hätten. Die Broschüre enthält in 
dieser Hinsicht zur Mitteilungspflicht nach § 59 Abs. 1 
StPO keine Ausführungen. Das wäre jedoch um so not
wendiger gewesen, als m. E. Zweifel an der Richtigkeit 
einer solchen Ansicht bestehen.
Sehr zu begrüßen sind die Darlegungen auf S. 43/44, 
wonach dem Beschuldigten im Interesse seiner Reha
bilitierung die Beschwerde gemäß § 91 StPO zusteht, 
wenn das Verfahren fälschlicherweise nach § 141 Abs. 1 
Ziff. 3 StPO, statt nach § 141 Abs. 1 Ziff. 2, eingestellt 
wurde. Damit wird die Auffassung, daß der Beschul
digte durch eine Verfahrenseinstellung generell nicht 
beschwert sei, im Interesse des Ansehens unserer Bür
ger zu Recht korrigiert.
In der Broschüre findet sich leider kein Hinweis dar
über, daß es aus Gründen der Rechtssicherheit notwen
dig sein kann, den Beschuldigten oder dessen Ange
hörige über die vorläufige Einstellung des Verfahrens 
wegen schwerer Erkrankung des Beschuldigten (§ 143 
Ziff. 2 StPO) zu unterrichten. Zwar schreibt das Gesetz 
eine solche Unterrichtung nicht ausdrücklich vor, jedoch 
liegt diese im Interesse des Beschuldigten und seiner 
Familie.
Die Broschüre dürfte nicht nur den Mitarbeitern der 
Untersuchungsorgane, sondern auch Staatsanwälten und 
Richtern wertvolle Anregungen geben.
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